
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

 
 
Erweiterung der bestehenden 2-gruppigen Kinderkrippe im Kinderhaus Marienheim, 
Griesbadgasse 18, 85049 Ingolstadt, auf eine 4-gruppige Krippeneinrichtung durch Um- und 
Neubau.  
Es werden 24 zusätzliche Krippenplätze durch die Wohltätigkeitsstiftung Marienheim geschaffen. 
Zusammenfassung der 48 Krippenplätze (24 Bestand + 24 neu) im bisherigen Bestandsgebäude 
des Hortes mit Erweiterung durch einen Zwischenbau zur Schule  
Auflösung einer Hortgruppe 
(Referent: Herr Engert) 
 
Beratungsabfolge 
 
Sitzung Datum Beschlussqualität 

Jugendhilfeausschuss 05.05.2011 Vorberatung 

Finanz- und Personalausschuss 18.05.2011 Vorberatung 

Stadtrat 08.06.2011 Entscheidung 
 
Antrag: 
 
1. Der Erweiterung der bestehenden Kinderkrippe im Kinderhaus Marienheim auf 48 

Krippenplätze durch Schaffung von zusätzlichen 24 Krippenplätzen durch die 
Wohltätigkeitsstiftung Marienheim wird, vorbehaltlich einer Förderung der Maßnahme durch 
die Regierung von Oberbayern und vorbehaltlich der positiven Stellungnahme des 
Hochbauamtes hinsichtlich Art, Ausmaß und Ausführung, zugestimmt. 
Die bereits vorhandenen 24 Krippenplätze werden weiterhin als bedarfsnotwendig anerkannt. 

2. Der Zusammenfassung der 48 Krippenplätze (24 Bestand + 24 neu) im bisherigen 
Bestandsgebäude des Hortes mit Erweiterung durch einen Zwischenbau zur Schule wird 
zugestimmt. 

3. Förderkosten für die neuen Krippenplätze (Betriebskostenförderung) gem. BayKiBiG  fallen 
voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2012 an. Die jährliche Bruttobelastung des Haushalts 
beträgt pro Krippengruppe rd. 90.000 € (incl. des freiwilligen Zuschusses der Stadt in Höhe 
von 8%).  Dieser Bruttobelastung stehen Einnahmen durch den staatlichen Förderanteil in 
Höhe von ca. 42.000 € gegenüber.  

 Die notwendigen Mittel sind zum Haushalt 2012 anzumelden. 

4. Der Auflösung einer der beiden bestehenden Hortgruppen wird zugestimmt. 

5. Die Stadt Ingolstadt gewährt der Wohltätigkeitsstiftung Marienheim 
Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.  

 



 
 
Beschluss: 
 
Jugendhilfeausschuss vom  05.05.2011 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag befürwortet. 
 
Finanz- und Personalausschuss vom  18.05.2011 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag befürwortet. 
 
Stadtrat vom  08.06.2011 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt. 
 
 


